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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung 

Verbesserung der Ausbildungssituation für angehende Lehrkräfte für die Lehrämter an 
Grund-, Haupt- und Realschulen am Studienseminar in Cuxhaven 

Anfrage der Abgeordneten Astrid Vockert (CDU) an die Landesregierung, eingegangen am 
03.08.2016 

 

In der Antwort der Landesregierung auf meine Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung in der 
Drucksache 17/5691 stellt die Landesregierung dar, dass sie „das Vorhandensein von Studiense-
minarstandorten in der Fläche auf mögliche ,Klebeeffekteʻ insgesamt als positiv“ bewerte, „wenn-
gleich zu berücksichtigen ist, dass keine validen statistischen Auswertungen vorliegen, also keine 
belastbaren Zahlen zu dem sogenannten möglichen Klebeeffekt vorhanden sind.“ 

Weiter heißt es in der Antwort der Landesregierung:  

„Es gibt jedoch Erfahrungswerte im Bereich der Personalplanung, die diesen Effekt laut Auskunft 
der NLSchB in gewissem Umfang bestätigen. 

Dies betrifft im Wesentlichen die folgenden zwei Aspekte: 

a) Durch das Vorhandensein der Studienseminare in der Fläche besteht die Möglichkeit, Lehr-
kräfte im Vorbereitungsdienst vermehrt Schulen zuzuweisen, die im sogenannten ländlichen 
Raum angesiedelt sind. 

b) Durch positive Erfahrungen in der Ausbildung sind Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst mög-
licherweise motivierter, sich auf eine eventuell ausgeschriebene Stelle in ihrer Ausbildungsre-
gion zu bewerben.“ 

Die Ministerin teilte im Zusammenhang mit der Absicherung der Unterrichtsversorgung im Land-
kreis Cuxhaven in der Plenardebatte im Landtag am 19. Februar 2016 mit, dass „gerade im Bereich 
des Landkreises Cuxhaven es schwierig ist, geeignete Bewerberinnen und Bewerber zu finden.“ 
Ferner stellt die Landesregierung in der Antwort auf die Anfrage in der Drucksache 17/5691 dar, 
dass sie ihre Steuerung u. a. dadurch wahrnimmt, „dass Stellenausschreibungen bedarfsgerecht 
und unter Beachtung der ländlichen Regionen erfolgen. Sowohl das Kultusministerium als auch die 
NLSchB habe auf diese Situation besonders Augenmerk.“ Ferner wird in der Drucksache 17/5691 
darauf hingewiesen, dass Daten zu möglichen Klebeeffekten vom Kultusministerium nicht erhoben 
würden. Darüber hinaus weist die Landesregierung darauf hin, dass sich die Ausbildungsmöglich-
keiten der Schulen „nach der Zahl der zur Mitarbeit an der Ausbildung zur Verfügung stehenden 
Lehrkräfte und nach der Zahl der für die Ausbildung geeigneten Lerngruppen“ richtet. 

Unter Bezugnahme auf die Urteile des Niedersächsischen Staatsgerichtshofs vom 29.01.2016, Az. 
StGH 1, 2 und 3/15, Rn. 46, und vom 22.08.2012, Az. StGH 1/12, Rn. 54-56, weise ich darauf hin, 
dass ich ein hohes Interesse an einer vollständigen Beantwortung meiner Fragen habe, die das 
Wissen und den Kenntnis-/Informationsstand der Ministerien, der ihnen nachgeordneten Landes-
behörden und, soweit die Einzelfrage dazu Anlass gibt, der Behörden der mittelbaren Staatsverwal-
tung aus Akten und nicht aktenförmigen Quellen vollständig wiedergibt. 

1. Beabsichtigt die Landesregierung, den quantitativen Rahmen für die Studienseminare zu ver-
ändern, sodass am Studienseminar Cuxhaven mehr Plätze zur Verfügung gestellt werden? 

2. Angesichts der Aussage der Landesregierung, dass sie die Stellenausschreibung bedarfsge-
recht und unter besonderer Beachtung der ländlichen Regionen vornimmt: Warum ist die 
Landesregierung nicht bereit, am Studienseminarstandort Cuxhaven mehr Ausbildungsplätze 
zur Verfügung zu stellen, um für die Verbesserung der Unterrichtsversorgung im Landkreis 
Cuxhaven im GHR-Bereich Sorge zu tragen? 
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3. Wird die Landesregierung im Sinne der Bildungsgerechtigkeit dafür Sorge tragen, dass künftig 
eine gleichwertige Zuweisung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst an die Studienseminare 
erfolgen wird und die Hochschulstandorte nicht überproportional berücksichtigt werden? 
Wenn nein, warum nicht? 

4. Da sich die Ausbildungsmöglichkeiten der Schulen nach Auskunft der Landesregierung nach 
der Anzahl der zur Verfügung stehenden Lehrkräfte sowie geeigneten Lerngruppen richtet, 
frage ich die Landesregierung: ist sie bereit, gerade in der Fläche zur Verbesserung der Un-
terrichtsversorgung  

a) die Anzahl der zur Verfügung stehenden Lehrkräfte zu erhöhen sowie  

b) die Auswahl der als „geeignet“ bezeichneten Lerngruppen zu überdenken, um deren An-
zahl zu erhöhen?  

c) Wenn die Antwort zu a) und/oder b) Nein lautet: Warum nicht? 

5. Mit welcher Begründung erhebt die Landesregierung keine statistischen Daten darüber, wel-
che Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst nach ihrem Abschluss am Standort ihres Studiensemi-
nars als Lehrkraft verbleiben, zumal dies - wenn es gewollt ist - durch das vorhandene Da-
tenmaterial relativ schnell erfasst werden könnte? 

6. Ist die Landesregierung der Auffassung, dass sie bei der Unterrichtsversorgung der Schulen 
im ländlichen Raum „alles beim Alten lassen will“, oder ist sie bereit, für die Landkreise, in de-
nen eine besonders schlechte Unterrichtsversorgung vorzufinden ist, Perspektiven zu entwi-
ckeln? 

 

 

(Ausgegeben am 08.08.2016) 
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